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(GKV-Spitzenverband & Verbänden der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, 2024a,b).
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Die Ti-Pauschale wird je Versorgungsvertrag gezahit.
Es besteht Anspruch ab dem ersten Monat der technischen Inbetriebnahme der Ti-
‘Grundausstattung. Die funktionsfahige Erstausstattung muss dabei iber das Antragsverfahven
des GKV-SV mittels einer Eigenerklirung nachgewiesen werden: https://antraege gev-
spitzenverband.de/home.
Zahlungen erfolgen, je nach Anspruch, riickwirkend zum 01.07.2023.
Je fehlender Anwendung (derzeit nur KIM) wird die Ti-Pauschale um 50% gekilrzt.
Ausstattungs- und Betriebskosten werden durch eine monatiiche Ti-Pauschale von 192,80 €
bzw. 200,22 € finanziert und pro Quartal (578, 40 € bzw. 600,66 €) ausgezahtt.
Es werden zweieHBAS mit einer Zuschlagspauschale von je 7,20 € bzw. 7,48 € finanziert und
pro Quartal (43,20 € baw. 44,88 €) ausgezahtt.
Fiinfjahres Kalkulation

- seitdem 01.07.2023: pro Versorgungsvertrag mit 2 eHBAs = 12.432,00 €

- seitdem 01.01.2024: pro Versorgungsvertrag mit 2 eHBAs = 12.910,80 €





